
ten Wohnraum zuzuweisen. Für den Adressaten 
der Erfassung bewirkt sie, daß ihm das Recht zur 
Nutzung des Wohnraums entzogen wird. Eine 
Erfassung ist ausgeschlossen bei Wohnraum von 
Bürgern, die längere Zeit aus gesellschaftlich ge
rechtfertigten Gründen ihre Wohnung nicht nut
zen, und bei Wohnraum in Eigenheimen, wenn 
dieser von den Eigentümern und deren Fami
lienangehörigen bewohnt und unter Berücksich
tigung der örtlichen Wohnraumlage ausgelastet 
wird.

- die Anordnung eines Wohnungswechsels 
auf der Grundlage eines Ratsbeschlusses 
(vgl. 11.3.5.);

- die Verlängerung von Fristen für den Be
zug von Wohnraum (vgl. 11.3.4.);

- die Erklärung über die Verbindlichkeit von 
Mietverträgen (vgl. 11.3.4.);

- die Zustimmung zu Wohnungstauschver- 
trägen, wenn der Vermieter diese ohne 
ausreichenden Grund verweigert (§ 36 
WLVO);

- die Anwendung von Ordnungsstrafmaß
nahmen (vgl. 11.3.7.);

- die Rechtsmittel der Bürger (vgl.11.3.8.).
In den Gemeinden sind nach der WLVO die 
Bürgermeister in den hier angeführten Fragen 
entscheidungsbefugt. Dabei wird nicht zwischen 
Gemeinden mit großer und geringer Einwohner
zahl differenziert. Paragraph 36 Abs. 1 WLVO 
sollte sinngemäß so angewandt werden, daß in 
großen Gemeinden mit hauptamtlichen Ratsmit
gliedern für Wohnungspolitik und Wohnungs
wirtschaft oder Leitern der Fachorgane Woh
nungspolitik und Wohnungswirtschaft diese Ent
scheidungen im Auftrag des Bürgermeisters von 
den Ratsmitgliedern bzw. Leitern getroffen wer
den können.

11.3.2.
Die Planung der Wohnraumvergabe

Um eine große sozialpolitische Wirkung der 
Wohnraumlenkung zu gewährleisten, ist die 
Vergabe von Wohnraum zielstrebig von Ana
lysen ausgehend zu planen. Die Räte der Städ
te, Stadtbezirke und Gemeinden sind daher 
verpflichtet, jeweils für ein Planjahr Wohn- 
raumvergabepläne auszuarbeiten, darüber 
einen Beschluß zu fassen und diesen ihrer 
Volksvertretung zur Bestätigung vorzulegen 
(§ 67 GöV, § 8 WLVO).

Sind Betrieben mit Werkwohnungen wohn- 
raumlenkende Aufgaben übertragen worden, so 
haben die Leiter der Betriebe im Zusammenwir

ken mit der gewerkschaftlichen Wohnungskom
mission jährlich namentliche Wohnraumverga- 
bepläne auszuarbeiten, mit den Betriebsangehö
rigen zu beraten und im Betrieb bekanntzuge
ben. Nach Zustimmung der BGL und des zustän
digen Rates wird der Wohnraumvergabeplan 
vom Leiter des Betriebes verbindlich festgelegt 
(§ 4 Abs. 3 DB zur WLVO). Die Leiter der Be
triebe haben bei der Wohnraumvergabe die 
WLVO und die Beschlüsse der örtlichen Volks
vertretungen und ihrer Räte zur Wohnraumlen
kung zu beachten und durchzusetzen.

In den Wohnraumvergabeplänen werden die 
Bürger namentlich erfaßt, die im Planjahr mit 
Wohnraum versorgt werden sollen. Ausge
hend von dem zur Verfügung stehenden 
Wohnraum, wird damit für ein Jahr bestimmt, 
welche dringenden Wohnraumprobleme im 
Territorium gelöst werden sollen.

Ausgangspunkte für das Aufstellen der 
Vergabepläne sind:
- das Aufkommen an Neubauwohnungen;
- der durch Um- und Ausbau gewonnene so

wie durch Instandsetzung wieder nutzbare 
Wohnraum;

- die durch den freiwilligen Wohnungstausch 
erschlossenen Wohnraumreserven;

- die durch Verzug, Aufnahme in Feier
abend- und Pflegeheime und Sterbefälle 
frei werdenden Wohnungen (hier wird 
meist mit Erfahrungswerten der zurücklie
genden Jahre gearbeitet) sowie

- die vorliegenden Wohnungsanträge und 
die für sie festgelegte Dringlichkeit.

In der Praxis hat es sich durchgesetzt, daß in Ge
meinden, die weniger als zehn Wohnungssuchen
de Bürger bzw. Familien haben, keine jährlichen 
Wohnraumvergabepläne beschlossen werden, 
sondern mit Dringlichkeitslisten gearbeitet wird, 
aus denen die Rang- und Reihenfolge für die 
Versorgung mit Wohnraum hervorgeht.

Die weitere Verbesserung der Arbeit mit den 
Wohnraumvergabeplänen setzt eine exakte 
analytische Tätigkeit der Fachorgane Woh
nungspolitik der Räte der Städte und Stadtbe
zirke voraus. Die Analysen über den vorhan
denen Wohnraum, seine Belegung, den Bau
zustand der Wohnungen und die vorliegenden 
Wohnungsanträge müssen aussagefähige und 
vor allem aktuelle Angaben enthalten, um eine 
qualifizierte Vorbereitung der Vergabepläne 
zu ermöglichen. Bei der Ausarbeitung der 
Vergabepläne sind gesellschaftliche, soziale 
und volkswirtschaftliche Erfordernisse zu be-
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